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Liebe Leserinnen und Leser,

der Gesetzgeber bleibt seinem Motto der tröpfchenweise dosierten steuerlichen 
Entlastung von Unternehmen und Steuerpflichtigen treu. Das dritte Entlastungs-
paket im Zusammenhang mit den gestiegenen Energiepreisen soll nunmehr auch 
Rentner in den Genuss der Energiepreispauschale bringen. Erfreulicherweise 
hat sich der Gesetzgeber auch dazu durchgerungen, unverzinsliche Darlehen in 
der Steuerbilanz nicht mehr einer Abzinsungspflicht zu unterwerfen. Es besteht 
zudem ein Wahlrecht zur rückwirkenden Anwendung, was im Einzelfall ein inter-
essantes steuerliches Gestaltungsmittel darstellt.

Die Finanzverwaltung setzt die höchstrichterliche Rechtsprechung zur steuer-
neutralen Rückgewähr von Einlagen durch Kapitalgesellschaften aus Drittstaaten 
um und stellt hierfür verschiedene Voraussetzungen und Nachweispflichten auf, 
die der Steuerpflichtige zu beachten hat.  

Im Bereich der Immobilien widmen wir uns u.a. der Erbschaftsteuerbefreiung für 
ein Familienheim und dem Nachweis eines geringeren Wertes für die Bemessung 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer durch ein Wertgutachten.

Das Thema einer möglichen Künstlersozialabgabenpflicht des Auftraggebers bei 
der Inanspruchnahme von Kreativdienstleistungen, wie z.B. durch einen Web-
designer, ist höchst praxisrelevant. Das Bundessozialgericht hat in einem aktu-
ellen Urteil klargestellt, dass es hierbei nicht nur eine jährliche Bagatellgrenze von 
450 € gibt, sondern dass zusätzlich auch nur gelegentliche Beauftragungen be-
freit sind. So unterliegt die einmalige Beauftragung eines Webdesigners zu einem 
Honorar von deutlich über 450 € nicht der Künstlersozialabgabe. 

Mit moneo bieten wir Ihnen praxisrelevante Hinweise und Anregungen, die Ihnen 
nicht nur für Ihre tägliche Arbeit, sondern auch privat nützlich sind. Wir hoffen, 
mit der Themenauswahl und der auf den Punkt gebrachten Darstellungsweise 
Ihrem Informationsbedürfnis gerecht zu werden und freuen uns auf Ihr Feedback. 
Bitte wenden Sie sich mit Ihren Anliegen gern an uns. 

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zu den Inhalten von moneo, aber selbstver-
ständlich auch zu allen anderen steuerlichen und rechtlichen Themen, beratend 
zur Seite. Mit Hilfe unseres weltweiten Netzwerks finden wir in jedem Fall eine 
maßgeschneiderte Lösung.

Ihr RSM-Redaktionsteam
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kein förmliches Schreiben an das Fi-
nanzamt erforderlich, es genügt der 
steuerbilanzielle Ausweis. 

In diesen Fällen besteht also die Mög-
lichkeit, den Aufwand durch die Aufsto-
ckung der unverzinslichen Verbindlich-
keit in frühere Jahre vorzuziehen. Dies 
kann vorteilhaft sein, wenn beispiels-
weise in Vor-Corona-Jahren noch ein 
hoher Gewinn ausgewiesen wurde, der 
durch diese Aufzinsung gemindert wer-
den kann. Bei neu gewährten unver-
zinslichen Darlehen kann von vornher-
ein auf die Abzinsung verzichtet wer-
den.

Verbindlichkeiten sind in der Bilanz 
grundsätzlich mit dem Nennwert anzu-
setzen. Bei unverzinslichen Darlehen 
und einer Restlaufzeit von mehr als 
einem Jahr verlangte das Gesetz jedoch 
für steuerliche Zwecke bisher eine Ab-
zinsung unter Berücksichtigung eines 
Zinssatzes von 5,5 %. Dies führte zu 
einem entsprechend niedrigeren Wert-
ansatz der Verbindlichkeit als Passiv-
posten. Die Differenz zum Nennwert 
wurde dabei im ersten Jahr in voller Hö-
he als Ertrag ausgewiesen. Im Ergebnis 
führte diese Abzinsung zu einer erheb-
lichen Vorverlagerung von Gewinnen. 
So bedingt die Abzinsung einer unver-
zinslichen und endfälligen Verbindlich-
keit mit einer Laufzeit von 10 Jahren 
eine Gewinnerhöhung von 41,5 % des 
Nominalbetrags im Erstjahr. In den Fol-
gejahren kommt es zu einer entspre-
chenden Gewinnminderung in Abhän-
gigkeit von der Restlaufzeit der Ver-
bindlichkeit. 

Die dafür maßgebende gesetzliche Re-
gelung steht bereits seit langer Zeit in 
der Kritik und wurde vor dem Hinter-

grund der anhaltenden Niedrigzinspha-
se nunmehr erfreulicherweise gestri-
chen. Die Abzinsungspflicht ist erst-
mals für Wirtschaftsjahre weggefallen, 
die nach dem 31.12.2022 enden. Spä-
testens dann sind auch unverzinsliche 
Darlehen mit einer Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr immer mit dem 
Nennwert auszuweisen. Bei kalender-
jahrgleichem Wirtschaftsjahr entfällt 
das Abzinsungserfordernis also im Jahr 
2023, bei abweichendem Wirtschafts-
jahr im Jahr 2022/2023.

Bei bereits in der Vergangenheit aus-
gewiesenen unverzinslichen Darlehen 
ist dann eine gewinnmindernde Aufsto-
ckung des bisher abgezinsten Darle-
hens in der Steuerbilanz 2023 vorzu-
nehmen. Der Gesetzgeber eröffnet in 
diesem Zusammenhang ein interes-
santes bilanzpolitisches Wahlrecht. Auf 
formlosen Antrag kann die Aufstockung 
auch bereits für frühere Wirtschafts-
jahre erfolgen, soweit diese verfahrens-
rechtlich noch  änderbar sind. Als An-
trag gilt auch ein entsprechender An-
satz in der Steuerbilanz. Insofern ist 

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Keine Abzinsung unverzinslicher Verbindlichkeiten 

Rückstellungen für Verpflichtun-
gen unterliegen grundsätzlich wei-
terhin dem Abzinsungsgebot unter 
Berücksichtigung eines Zinssatzes 
von 5,5 % – trotz der anhaltenden 
Niedrigzinsphase. Für Pensions-
rückstellungen gilt weiterhin der 
Diskontierungszinssatz von 6 %. 

Der Steuerpflichtige hat die Möglich-
keit, von der Finanzverwaltung auf An-
trag verbindliche Auskünfte über die 
steuerliche Beurteilung von genau be-
stimmten, noch nicht verwirklichten 
Sachverhalten zu erhalten, wenn daran 

im Hinblick auf die erheblichen steuer-
lichen Auswirkungen ein besonderes 
Interesse besteht. Insbesondere bei 
komplexen und wirtschaftlich bedeut-
samen Angelegenheiten kann hierdurch 
eine Rechtssicherheit hinsichtlich der 

Beurteilung des zukünftig realisierten 
Sachverhalts erlangt werden. Allerdings 
müssen dazu der Finanzverwaltung alle 
rechtserheblichen Tatsachen mitgeteilt 
werden und ggf. Verträge bzw. Ver-
tragsentwürfe und weitere Unterlagen 
vorgelegt werden.

Die gesetzlichen Regelungen für den 
Antrag auf Erteilung einer verbindlichen 
Auskunft sehen vor, dass für die Be-
arbeitung des Antrags von der Finanz-
verwaltung eine Gebühr erhoben wird 
(Gebührenpflicht), wenn der Gegen-
standswert mindestens 10.000 € be-
trägt.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 
dass eine GmbH die Gebühr für eine 

Abziehbarkeit von Gebühren für eine verbindliche Auskunft
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Darlehen an ausländische Gesellschaf-
ten unterliegen einer kritischen Be-
urteilung durch die Finanzverwaltung. 
Dies gilt insbesondere bei späterer 
ganzer oder teilweiser Wertlosigkeit 
der Forderung infolge Zahlungsschwie-
rigkeiten oder Insolvenz der ausländi-
schen Tochter. Maßstab der steuerli-
chen Anerkennung ist der Fremdver-
gleich (§ 1 AStG). Dieser sieht eine 
Einkünftekorrektur bei der Mutterge-
sellschaft, die eine Abschreibung auf 
die Forderung geltend machen möchte, 
unter folgender Voraussetzung vor: 
Die Abschreibung auf die Forderung 
wird steuerlich nicht anerkannt, wenn 
die konkreten Darlehensbedingungen 
von denen abweichen, die voneinander 
unabhängige Dritte unter gleichen oder 

ähnlichen Verhältnissen vereinbart hät-
ten. 

Die einzelnen Bedingungen eines Dar-
lehens sind dabei vor allem die Laufzeit, 
die Tilgungsvereinbarungen, die Besi-
cherung und der Zinssatz. Es ist eine 
Gesamtbetrachtung anzustellen. Das 
ist regelmäßig positiv für die inländi-
sche Muttergesellschaft, weil ein Ab-
weichen vom Fremdvergleichsgrund-
satz bei einzelnen Bedingungen ggfs. 
einen ausgleichenden Niederschlag im 
vereinbarten Zins finden kann. Konkret 
bedeutet dies, dass im Einzelfall eine 
fehlende Besicherung, die für sich be-
trachtet eher fremdunüblich ist, durch 
einen höheren Zins kompensiert wer-
den kann. 

Wie so oft ist auch hier eine Dokumen-
tation der Vereinbarung und der Recht-
fertigung ihrer Bedingungen hilfreich. 
Entscheidend ist dabei, dass ein Markt 
für die vereinbarten Darlehen ermittelt 
werden kann, der den Maßstab für den 
vorzunehmenden Fremdvergleich bil-
det. Das Fehlen einer einzelnen Bedin-
gung, z. B. der Besicherung, führt nicht 
unmittelbar dazu, dass eine Forde-
rungsabschreibung steuerlich nicht an-
erkannt wird. Es kommt darauf an, ob 
auch ein fremder Dritter unter Berück-
sichtigung möglicher Risikokompensa-
tionen in Gestalt eines höheren Zinses 
das Darlehen unter sonst gleichen Be-
dingungen auch ausgereicht hätte. 

Für die Beurteilung der Bonität einer 
ausländischen Tochtergesellschaft gilt 
das Stand-alone-Prinzip. Es gibt keinen 
sog. Konzernrückhalt durch die Mutter-
gesellschaft. Vielmehr sind allein die 
Verhältnisse der darlehensaufnehmen-
den Tochtergesellschaft maßgeblich.

Wäre ein unbesichertes Konzerndarle-
hen nur mit einem höheren als dem tat-
sächlich vereinbarten Zinssatz fremd-
üblich, so beschränkt sich eine Einkünf-
tekorrektur vorrangig auf die Höhe die-
ser Zinsdifferenz. Der Ausfall der 
Forderung und die damit im Zusam-
menhang stehende Abschreibung ist 
somit nicht Gegenstand der Einkünfte-
korrektur nach § 1 AStG. Lediglich wenn 
die Darlehensbedingungen insgesamt 
als unüblich anzusehen sind, droht ein 
Wertverlust in voller Höhe steuerlich 
nicht anerkannt zu werden. 

Ausfall von Forderungen gegenüber ausländischen Tochtergesellschaften

Bei der Abschätzung der mit dem 
Antrag auf Erteilung einer verbind-
lichen Auskunft verbundenen Kos-
ten wird nun auch zu berücksichti-
gen sein, dass die Gebühr für die 
Erteilung der verbindlichen Aus-
kunft je nach betroffener Steuer-
art ggfs. steuerlich nicht abzugs-
fähig und daher aus versteuertem 
Einkommen zu zahlen ist.

verbindliche Auskunft zur Frage der 
Besteuerung durch Körperschaftsteuer 
und Gewerbesteuer nicht als Betriebs-
ausgabe abziehen kann (BFH v. 
08.12.2021, I R 24/19). Gebühren für 
eine verbindliche Auskunft sind als 
„Kosten“ vom steuerlichen Abzugsver-
bot (§ 10 Nr. 2 HS. 2 KStG, § 12 Nr. 3 
EStG) erfasst, wenn sich die Auskunft 
auf eine im Abzugsverbot genannte 
Steuerart bezieht. Das Abzugsverbot 
erfasst insbesondere die Körperschaft-

steuer und die Einkommensteuer. 
Ebenso werden Nebenleistungen, z. B. 
Nachzahlungszinsen zur Körperschaft-
steuer oder Einkommensteuer, oder 
die Gebühren für eine verbindliche Aus-
kunft vom Abzugsverbot erfasst. Das 
Gesetz schließt die Abziehbarkeit des 
mit diesen Steuerarten im Zusammen-
hang stehenden Aufwands danach von 
vornherein aus. Gleiches gilt für die Ge-
werbesteuer (§ 4 Abs. 5b EStG).
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Zunächst gilt eine Verwendungsreihen-
folge: ein Zugriff auf Einlagen ist erst 
möglich, wenn zunächst sämtliche Ge-
winnrücklagen ausgeschüttet worden 
sind. Dabei sind die Bestände zum vor-
angegangenen Bilanzstichtag maßgeb-
lich. Hierzu sind die Höhe des aus-
schüttbaren Gewinns, das gezeichnete 
Kapital und die nicht in das Nennkapital 
geleisteten Einlagen (z. B. Kapitalrück-
lage) aus der ausländischen Handels-
bilanz abzuleiten. Eine nach deutschem 
Recht aufgestellte Steuerbilanz ist nicht 
erforderlich, kann aber für diese Zwe-
cke erstellt werden, was z. B. vorteilhaft 
ist, wenn verdeckte Einlagen in der Ver-
gangenheit geleistet wurden. 

Vom Anteilseigner sind für die Feststel-
lung einer Einlagenrückgewähr die fol-
genden Angaben und Unterlagen in 
deutscher Sprache vorzulegen:

 ■ Nachweis über die unbeschränkte 
Steuerpflicht der Gesellschaft im 
Drittstaat, 

 ■ Höhe der Beteiligung des inländi-
schen Anteilseigners, 

 ■ Beschlüsse über die geleistete 
Ausschüttung, 

 ■ ausländische Bilanz der Gesell-
schaft.

Die Finanzbehörden können im Einzel-
fall weitere Angaben oder Nachweise 
anfordern. 

Kapitalrückzahlungen von EU-Kapital-
gesellschaften sind steuerneutral, so-
fern die ausschüttende Kapitalgesell-
schaft beim Bundeszentralamt für 
Steuern einen entsprechenden Antrag 
auf gesonderte Feststellung der Einla-
genrückgewähr stellt und bestimmte 
Nachweise vorlegt (§ 27 Abs. 8 KStG). 

Drittstaaten-Kapitalgesellschaften 
sind von diesem Feststellungsverfahren 
nicht erfasst. Die Finanzverwaltung hat 
sich nunmehr der Rechtsprechung an-
geschlossen, dass auch diese Gesell-
schaften nicht nur Dividenden, sondern 
auch steuerneutrale Kapitalrückzah-
lungen leisten können (BMF-Schreiben 
vom 21.04.2022). Voraussetzung ist, 
dass von einer Rückzahlung aus einer 
Kapitalrücklage bzw. von der Rückzah-
lung von nicht in das Nennkapital ge-
leisteten Einlagen auszugehen ist.

Die beschriebene Vorgehenswei-
se können auch Kapitalgesell-
schaften aus EWR-Staaten in An-
spruch nehmen.

Kapitalrückzahlungen aus Drittstaaten-Kapitalgesellschaften

aufgrund von Lohnsteuer-Anmeldun-
gen als in diesem Sinne regelmäßig 
wiederkehrend. Laut einem aktuellen 
Urteil des Bundesfinanzhofs ist aller-
dings die Fälligkeit der Einnahme oder 
Ausgabe innerhalb dieses Zehn-Tage-
Zeitraums zusätzlich zwingend erfor-
derlich (BFH v. 16.02.2022, X R 2/21).

und Ausgaben, die kurze Zeit vor Be-
ginn oder kurze Zeit nach Beendigung 
des Kalenderjahres (zehn Tage), zu dem 
sie wirtschaftlich gehören, zu- bzw. ab-
geflossen sind, sind dem Kalenderjahr 
der wirtschaftlichen Zugehörigkeit zu-
zurechnen. Beispielsweise gelten Zah-
lungen aufgrund von Umsatzsteuer-
Voranmeldungen wie auch Zahlungen 

Bei Ermittlung des Gewinns durch Ein-
nahmen-Überschuss-Rechnung gilt 
das Zu- und Abflussprinzip. Das bedeu-
tet, dass alle Einnahmen und Ausgaben 
grundsätzlich dem Kalenderjahr des 
Zahlungsflusses zugeordnet werden. 
Dieser Grundsatz wird jedoch durch 
eine Sonderregelung durchbrochen: Re-
gelmäßig wiederkehrende Einnahmen 

Fälligkeit als Voraussetzung bei der Zehn-Tages-Regelung

ALLE STEUERZAHLER 
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Im September dieses Jahres wurde allen 
einkommensteuerpflichtigen Erwerbs-
tätigen einmalig eine steuerpflichtige, 
aber sozialversicherungsfreie, Energie-
preispauschale von 300 € gewährt (sie-
he moneo 4/2022). Mit dem dritten 
Entlastungspaket sollen nunmehr auch 
Rentner in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung zum Auszahlungstermin 
01.12.2022 die steuerpflichtige Energie-
preispauschale von 300 € erhalten. Die 
Auszahlung übernehmen die Zahlstellen 
der Rentenversicherungsträger. Sicher-
gestellt werden soll, dass keine Doppel-
zahlung erfolgt, wenn Rentner neben 
der gesetzlichen Rente noch Arbeits-
lohn beziehen oder selbständig tätig 
sind und somit die Pauschale schon im 
September erhalten haben.

schuss-Rechnung geltenden Prinzip der 
Kassenrechnung. Im entschiedenen Fall 
zahlte der Kläger die Umsatzsteuer für 
die Monate Mai bis Juli 2017 erst am 
09.01.2018, also immerhalb der ersten 
zehn Tage des Folgejahres, und erklärte 
diese als Betriebsausgabe für das Jahr 

2017. Mit Hinweis darauf, dass die be-
treffende Umsatzsteuer nicht rund um 
den Jahreswechsel 2017/2018, sondern 
bei Weitem früher fällig geworden sei, 
versagte jedoch das Finanzamt den Ab-
zug. Diese Sichtweise wurde nun 
höchstrichterlich bestätigt.

Andernfalls könnten Nachzahlungen für 
bereits längst fällig gewordene Ver-
pflichtungen zu einem vom Zeitpunkt 
der Zahlung unabhängigen Betriebs-
ausgabenabzug führen. Eine solche 
Handhabung widerspräche dem grund-
sätzlich für die Einnahmen-Über-

Energiepreispauschale für Rentner

 ■ Verwandte in gerader Linie (z. B. 
Kinder, Enkel, Eltern und Groß-
eltern),

 ■ Ehegatten und Lebenspartner 
einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft,

 ■ geschiedene Ehegatten und 
Lebenspartner einer aufgehobe-
nen Lebenspartnerschaft,

 ■ Mutter bzw. Vater eines nicht-
ehelichen Kindes gegenüber dem 
anderen Elternteil.

Diesen Personen gleichgestellt sind 
Personen, bei denen die inländische öf-
fentliche Hand ihre Leistungen (z. B. 
Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung) 
wegen der Unterhaltsleistungen des 
Steuerpflichtigen ganz oder teilweise 

Dabei ist der Abzug ohne Anwendung 
der im Allgemeinen bei außergewöhn-
lichen Belastungen geltenden zumut-
baren Eigenbelastung des Steuerpflich-
tigen möglich. Zu beachten ist aber eine 
sog. Opfergrenze, wonach der Steuer-
pflichtige nur insoweit zur Unterhalts-
leistung verpflichtet ist, als der Unter-
halt in einem vernünftigen Verhältnis zu 
seinen eigenen Einkünften steht. Die 
Opfergrenze gilt nicht für den Unterhalt 
an den (ggfs. geschiedenen) Ehegatten.

Gesetzlich unterhaltsberechtigt sind 
Personen, denen gegenüber der 
Steuerpflichtige nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB) oder dem Lebens-
partnerschaftsgesetz (LPartG) unter-
haltsverpflichtet ist. Dies umfasst die 
folgenden Personen:

Unterhaltsaufwendungen können bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen 
als außergewöhnliche Belastungen be-
rücksichtigt werden. Das Bundesminis-
terium der Finanzen hat hierzu seine 
Hinweise in einem Schreiben vom 
06.04.2022 aktualisiert. Aus diesem 
Anlass stellen wir im Folgenden die we-
sentlichen Grundzüge der Regelung dar.

Als außergewöhnliche Belastungen 
können typische Aufwendungen für 
Unterhalt und Berufsausbildung einer 
dem Steuerpflichtigen oder seinem 
Ehegatten gegenüber gesetzlich unter-
haltsberechtigten oder dieser gleichge-
stellten Person grundsätzlich bis zu 
einem Betrag von 9.984 € (2021: 
9.744 €) abgezogen werden.

Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
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8

nicht gewährt oder, wenn ein entspre-
chender Antrag gestellt werden würde, 
ganz oder teilweise nicht gewähren 
würde.

Die Abziehbarkeit von Unterhaltsauf-
wendungen setzt darüber hinaus vor-
aus, dass der Unterhaltsempfänger be-
dürftig ist: er darf kein oder nur ein ge-
ringes Vermögen besitzen und kein 
ausreichendes Einkommen haben. Als 
geringfügig kann in der Regel ein Ver-
mögen bis zu einem gemeinen Wert von 
15.500 € angesehen werden. Die Be-
dürftigkeit wird unterstellt, wenn die 
unterstützte Person unterhaltsberech-
tigt und unbeschränkt steuerpflichtig 

ist, also im Inland wohnt. Hat die unter-
haltene Person andere eigene Einkünfte 
und Bezüge, die zur Bestreitung des 
Unterhalts bestimmt oder geeignet 
sind, so vermindert sich der Höchstbe-
trag um die eigenen Einkünfte und Be-
züge, soweit diese den Betrag von ins-
gesamt 624 € jährlich übersteigen, so-
wie um die als Ausbildungshilfe aus öf-
fentlichen Mitteln o. ä. bezogenen 
Zuschüsse.

hat, und er beabsichtigt, dies in dem neu 
errichteten Gebäude so beizubehalten 
(BFH v. 04.05.2022, XI R 28/21). Der 
Unternehmer kann dann die anteilig auf 
das Arbeitszimmer entfallende Vor-
steuer geltend machen.

dar. Auch wenn zu-
nächst weder Um-
satzsteuer-Voran-
meldungen noch 
sonstige Erklärun-
gen gegenüber 
dem Finanzamt ab-
gegeben werden, 
ist in diesem Fall 
auch nach dem 31. 
Mai des Folgejahres 
der Anschaffung 
die Abgabe einer 
Umsatzsteuer-
erklärung unter 
Nutzung des vollständigen Vorsteuer-
abzugs möglich (BFH v. 04.05.2022, XI 
R 29/21).

Bei Errichtung eines Einfamilienhauses 
kann die Kennzeichnung eines Raumes 
in einer Bauzeichnung mit dem Wort 
„Arbeiten“ ein Indiz für die Zuordnung 
des Zimmers als Büro zum Unterneh-
men sein. Für eine Zuordnung zum 
Unternehmen kann die Bezeichnung 
eines Zimmers als Arbeitszimmer in 
Bauantragsunterlagen jedenfalls dann 
sprechen, wenn dies durch weitere ob-
jektive Anhaltspunkte untermauert 
werde. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn der Unternehmer für seinen Be-
trieb einen Büroraum benötigt, er be-
reits in der Vergangenheit kein externes 
Büro, sondern einen Raum seiner Woh-
nung für sein Unternehmen verwendet 

Bei Anschaffung von Gegenständen, die 
gemischt genutzt werden (privat und 
mindestens zu 10 % betrieblich), steht 
dem Unternehmer in umsatzsteuerli-
cher Hinsicht ein Zuordnungswahlrecht 
zu: Er kann den Gegenstand insgesamt 
seinem Unternehmen zuordnen (mit 
Umsatzversteuerung der Privatnut-
zung) oder in vollem Umfang seinem 
Privatvermögen oder den Gegenstand 
entsprechend dem (ggfs. geschätzten) 
betrieblichen Nutzungsanteil seinem 
Unternehmen zuordnen. Nach dieser 
Zuordnungsentscheidung richtet sich 
u.a. der Vorsteuerabzug. Die Zuord-
nungsentscheidung ist bis zum 31. Mai 
des Folgejahres der Anschaffung zu 
treffen. 

Steht anhand objektiver Anhaltspunkte, 
die innerhalb der Zuordnungsfrist er-
kennbar sind, fest, dass der Steuer-
pflichtige einen Gegenstand dem 
Unternehmen zugeordnet hat, ist es 
nicht zusätzlich erforderlich, dem Fi-
nanzamt innerhalb der Frist eine Mittei-
lung über die Zuordnung zu machen.

Bei Errichtung einer Photovoltaikanlage, 
deren erzeugter Strom teilweise selbst 
genutzt und teilweise in das Stromnetz 
eines Netzbetreibers eingespeist wird, 
stellt der Abschluss des Einspeisever-
trages eine konkludente (implizite) Zu-
ordnung der gesamten Photovoltaikan-
lage zum unternehmerischen Bereich 

Vorsteuerabzug für gemischt genutzte Gegenstände

UMSATZSTEUER

Das Zuordnungswahlrecht ist so-
mit innerhalb der Frist (bis zum 31. 
Mai des Folgejahres) durch den 
Unternehmer zu dokumentieren, 
erfordert aber keine fristgebun-
dene Mitteilung an das Finanzamt. 
Soweit möglich, ist zur Erlangung 
von Rechtssicherheit dennoch 
eine klarstellende Mitteilung an 
das Finanzamt innerhalb der Frist 
anzuraten.
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sen Bauzustand der Immobilie und er-
klärte, dass sie sich ein Sachverständi-
gengutachten nicht leisten könne. Sie 
beantragte daher die Einholung eines 
Gutachtens. Das Finanzgericht wies da-
raufhin die Klage als unbegründet ab, 
denn die Bewertung als Gebäude auf 
fremdem Grund und Boden sei im Sach-
wertverfahren zutreffend erfolgt, und 
die Steuerpflichtige habe keinen niedri-
geren gemeinen Wert nachgewiesen.

Nachweislast für den gemeinen Wert von Grundbesitz für erbschaft-/schenkung-
steuerliche Zwecke

Im Rahmen von Erbschaft- bzw. 
Schenkungsteuererklärungen ist oft-
mals Grundvermögen zu bewerten, wo-
für grundsätzlich ein stark pauschalie-

rendes Verfahren – das sogenannte 
Sachwertverfahren – angewendet wird.

Das erleichtert zwar einerseits die Be-
wertung, andererseits führt dies häufig 
zu enormen Abweichungen vom Ver-
kehrswert. Beispielsweise werden bei 
dem Verfahren spezifische Besonder-
heiten des Grundstücks nicht berück-
sichtigt, so dass sich dadurch deutlich 
zu hohe Werte ergeben können. In 
einem solchen Fall kann durch ein Sach-
verständigengutachten ein niedrigerer 
gemeiner Wert nachgewiesen werden, 
der dann für die Besteuerung herange-
zogen wird. Dieses Gutachten muss je-
doch durch den Steuerpflichtigen be-
auftragt werden. Laut Bundesfinanzhof 
obliegt diesem die Nachweislast, wenn 
er einen niedrigeren gemeinen Wert als 
den typisierten Wert gelten machen 
will. In einem etwaigen Streitfall ist das 
Finanzgericht nicht verpflichtet, ein sol-
ches Gutachten einzuholen (BFH v. 
17.11.2021, II R 26/20).

Im zugrunde liegenden Klageverfahren 
betonte die Steuerpflichtige den ruinö-

Erforderlich ist, dass der Erwerber in die 
Wohnung einzieht und dort den Mittel-
punkt seines Lebensinteresses hat. Die 
Wohnung muss unverzüglich (ohne 
schuldhaftes Verzögern) zur Selbstnut-
zung für eigene Wohnzwecke bestimmt 

eigenen Wohnzwecken genutzt hat und 
diese beim Erwerber unverzüglich zur 
Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwe-
cken bestimmt ist (Familienheim). Be-
grenzt ist die Steuerbefreiung auf eine 
Wohnfläche bis zu 200 m². 

Der Erwerb von Todes wegen des Eigen-
tums oder Miteigentums an einem in-
ländischen bebauten Grundstück durch 
überlebende Ehegatten oder Kinder ist 
erbschaftsteuerfrei, wenn der Erblasser 
darin bis zum Erbfall eine Wohnung zu 

Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim 

IMMOBILIEN

Kosten für die Miete von Rauchwarn-
meldern stellen nach einer aktuellen 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
keine umlagefähigen Betriebskosten 
dar. Derartige Mietkosten sind vielmehr 

den Kosten für den Erwerb von Rauch-
warnmeldern gleichzusetzen (BGH v. 
11.05.2022, VIII ZR 379/20). Das Urteil 
ist künftig bei der Nebenkostenabrech-
nung zu beachten. Gebühren für die 

Inspektion und die Funktionsanalyse 
der montierten Rauchwarnmelder kön-
nen jedoch weiterhin als Betriebskosten 
umgelegt werden.

Kosten für Miete von Rauchwarnmeldern nicht umlagefähig

In entsprechenden Fällen ist es 
ratsam, rechtzeitig ein ordnungs-
gemäßes Wertgutachten zu be-
schaffen, wenn die ewartete 
Steuerminderung die entstehen-
den Kosten für den Sachverstän-
digen übersteigt. Für die Begut-
achtung ist entweder der örtlich 
zuständige Gutachterausschuss 
oder ein öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger für 
die Bewertung von Grundstücken 
zu beauftragen.
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nicht diesen Betrag, ist davon auszuge-
hen, dass die Inanspruchnahme lediglich 
„gelegentlich“ erfolgt und damit bereits 
dem Grunde nach keine Künstlersozial-
abgabe anfällt.

Nach der bislang von den Sozialversi-
cherungsträgern vertretenen Auffas-
sung hat das Überschreiten der 
450 €-Grenze automatisch die Abga-
bepflicht zur Folge, ohne dass es einer 
Prüfung der Regelmäßigkeit, Dauerhaf-
tigkeit oder der Anzahl der Aufträge in 
einem bestimmten Zeitraum bedarf. 
Dieser Ansicht hat das Bundessozial-
gericht (BSG) nunmehr in einer aktuel-
len Entscheidung eine Absage erteilt 
(BSG v. 01.06.2022, B 3 KS 3/21 R).

Im Streitfall hatte ein Rechtsanwalt sei-
ne Homepage von einem Webdesigner 
für 1.750 € erstellen lassen. 

ber eine selbständige Haushaltsführung 
im Familienheim unmöglich oder unzu-
mutbar machen. Ob eine solche Unzu-
mutbarkeitsschwelle überschritten wird, 
kann nur mit Hilfe ärztlicher Begutach-
tung festgestellt werden. (BFH v. 
01.12.2021, II R 1/21). 

nehmensbroschüren, Geschäftsberich-
te, Visitenkarten o. ä. von einem Dienst-
leister gestalten lassen. 

Seitdem die Deutsche Rentenversiche-
rung (DRV) 2007 den gesetzlichen Auf-
trag dazu erhalten hat, prüft sie im Rah-
men von Sozialversicherungsprüfungen 
auch die ordnungsgemäße Erfüllung der 
Melde- und Abführungspflichten nach 
dem Künstlersozialversicherungsge-
setz (KSVG). Verstöße gegen die Mel-
de- und Aufzeichnungspflichten nach 
dem KSVG stellen eine Ordnungswidrig-
keit dar und können mit einem Bußgeld 
von bis zu 50.000 € sanktioniert wer-
den.

Für Eigenwerber gilt laut Gesetz eine 
Bagatellgrenze von 450 €. Übersteigt 
die Summe der Entgelte für einschlägi-
ge Kreativleistungen im Kalenderjahr 

zeitliche Verzögerung auf Grund von Re-
novierungsarbeiten ist dem Erwerber 
nicht anzulasten, wenn er die Arbeiten 
unverzüglich in Auftrag gibt, die beauf-
tragten Handwerker sie aber, z. B. wegen 
hoher Auftragslage, nicht rechtzeitig 
ausführen (BFH v. 16.03.2022, II R 6/21).

Die Steuerbefreiung für das Familien-
heim entfällt rückwirkend, wenn der 
überlebende Ehegatte oder die Kinder 
das Familienheim innerhalb von zehn 
Jahren nach dem Erwerb nicht mehr zu 
eigenen Wohnzwecken nutzen. Die Auf-
gabe der Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken ist nur dann unschädlich, wenn 
sie aus zwingenden Gründen erfolgt und 
die Selbstnutzung damit unzumutbar 
wird. Zweckmäßigkeitserwägungen al-
lein reichen hierfür nicht aus. 

Ein Auszug aus dem Familienheim auf-
grund eines schlechten Bauzustandes 
ist nicht genügend (BFH v. 01.12.2021, II R 
18/20). Gesundheitliche Beeinträchti-
gungen können einen zwingenden 
Grund darstellen, wenn sie dem Erwer-

Vielen Unternehmern ist nicht bekannt, 
dass die Inanspruchnahme von Kreativ-
leistungen, wie sie von selbständigen 
Künstlern und Publizisten, aber auch 
von Webdesignern, Grafikern oder 
Fotografen angeboten werden, die Ver-
pflichtung zur Anmeldung und Abfüh-
rung der Künstlersozialabgabe begrün-
den kann. Neben den typischen Ver-
wertern von künstlerischen und publi-
zistischen Werken wie Museen, 
Galerien, Theatern, Presse- und Buch-
verlagen, Fernseh- und Rundfunkanbie-
tern und Werbeagenturen trifft diese 
Obliegenheit auch sog. Eigenwerber, al-
so Unternehmen, die nicht nur gele-
gentlich Aufträge an selbständige 
Künstler oder Publizisten erteilen und 
diese Leistungen zu Werbezwecken für 
das eigene Unternehmen einsetzen. 
Darunter fallen praktisch alle Unterneh-
men, die sich ihre Website, Flyer, Unter-

werden. Angemessen ist regelmäßig ein 
Zeitraum von sechs Monaten nach dem 
Erbfall. Wird die Selbstnutzung der Woh-
nung erst nach Ablauf von sechs Mona-
ten aufgenommen, kann ebenfalls eine 
unverzügliche Bestimmung zur Selbst-
nutzung vorliegen. Allerdings muss der 
Erwerber in diesem Fall glaubhaft dar-
legen, zu welchem Zeitpunkt er sich zur 
Selbstnutzung entschlossen hat, aus 
welchen Gründen ein tatsächlicher Ein-
zug in die Wohnung nicht früher möglich 
war und warum er diese Gründe nicht zu 
vertreten hat. 

Umstände im Einflussbereich des Er-
werbers, die nach Ablauf des Sechsmo-
natszeitraums zu einer längeren Verzö-
gerung des Einzugs führen (wie z. B. eine 
Renovierung der Wohnung), sind nur 
unter besonderen Voraussetzungen un-
schädlich. Das kann der Fall sein, wenn 
sich die Renovierung deshalb länger hin-
zieht, weil nach Beginn der Renovie-
rungsarbeiten ein gravierender Mangel 
der Wohnung entdeckt wird, der vor 
dem Einzug beseitigt werden muss. Eine 

Keine Künstlersozialabgabepflicht bei einmaliger Beauftragung eines Webdesigners

WIRTSCHAFT UND RECHT
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beachtlichkeit dieses Tatbestands-
merkmals zur Folge; vielmehr sei diese 
lediglich zu diesem bereits bestehenden 
Tatbestandsmerkmal hinzugetreten.

von Arbeitsverträgen zu beachten. Im 
Falle von bereits vor dem 01.08.2022 
abgeschlossenen Arbeitsverträgen gilt, 
dass der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer nur auf dessen Verlangen hin und 
dann spätestens am siebten Tag nach 
Zugang der Aufforderung beim Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer einen schrift-
lichen Nachweis über alle nach dem 
Nachweisgesetz erforderlichen Anga-
ben aushändigen muss.

Neu sind etwa Nachweispflichten in Be-
zug auf das Enddatum einer vereinbar-
ten Befristung, den Arbeitsort, die Kün-
digung und die Vergütungszusammen-

Das BSG entschied, dass diese einmali-
ge Beauftragung nicht abgabepflichtig 
ist, obwohl die Vergütung deutlich über 
der 450 €-Grenze lag. Vielmehr muss 
– in Entsprechung mit dem Gesetzes-
wortlaut – ein weiteres Tatbestands-
merkmal erfüllt sein, wonach der abga-
bepflichtige Unternehmer solche Auf-
träge „nicht nur gelegentlich“ erteilen 
darf. Die nicht nur gelegentliche Auf-
tragserteilung setzt nach der ständigen 
Rechtsprechung des BSG voraus, dass 
diese eine gewisse Regelmäßigkeit 
oder Dauerhaftigkeit aufweist und da-
her bei wirtschaftlicher Betrachtung mit 
einer Verwertung der künstlerischen 
Leistungen in einem erheblichen Um-
fang einhergeht. Die durch den Gesetz-
geber im Jahr 2015 eingeführte Baga-
tellgrenze von 450 € habe nicht die Un-

Der Arbeitgeber ist aufgrund des Ge-
setzes über den Nachweis der für ein 
Arbeitsverhältnis geltenden wesentli-
chen Bedingungen (Nachweisgesetz) 
verpflichtet, wesentliche Bedingungen 
des Arbeitsvertrages schriftlich nieder-
zulegen, die Niederschrift zu unter-
zeichnen und dem Arbeitnehmer 
(papier-)schriftlich auszuhändigen. Die 
elektronische Form ist ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

Zum 01.08.2022 traten Änderungen des 
Nachweisgesetzes in Kraft. Der Arbeit-
geber hat diese für neu abgeschlossene 
Arbeitsverträge und bei Änderungen 

Änderungen des Nachweisgesetzes

setzung sowie Informationspflichten in 
Bezug auf die Probezeit, den Umfang 
des Fortbildungsanspruchs, Überstun-
den, Abrufarbeit und die Identität des 
Versorgungsträgers im Falle der be-
trieblichen Altersversorgung. Anders als 
früher besteht keine Ausnahmerege-
lung für kurzzeitige Arbeitsverhältnisse; 
die bisherige Ausnahmeregelung für vo-
rübergehende Aushilfen von höchstens 
einem Monat wurde gestrichen. Der 
Verstoß gegen die Nachweispflichten 
kann als Ordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße von bis zu 2.000 € geahndet 
werden (§ 4 NachwG).

Unternehmen, Vorsorge durch 
entsprechende Aufzeichnungen 
zu treffen. Zu achten ist hierbei – 
neben den Auftragsunterlagen – 
insbesondere auf eine aussage-
kräftige Leistungsbeschreibung 
in der Rechnung des Auftragneh-
mers. Soweit „nur“ technische 
Dienstleistungen ohne wesent-
liche kreative bzw. künstlerische 
Komponenten erbracht werden, 
ist das KSVG nicht mehr ein-
schlägig. Eine weitere Option ist, 
einen Dienstleister in der Rechts-
form der GmbH zu beauftragen. 
Leistungen von Kapitalgesell-
schaften unterliegen nämlich 
nicht der Künstlersozialabgabe.
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Da die lediglich gelegentliche Be-
auftragung gegenüber dem DRV-
Prüfer nachzuweisen ist, emp-
fehlen wir den betroffenen 
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Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.10.20221 10.11.20222

Umsatzsteuer 10.10.20223 10.11.20224

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung durch:

Überweisung5

Scheck6

13.10.2022 14.11.2022

10.10.2022 10.11.2022

Gewerbesteuer entfällt 15.11.2022

Grundsteuer entfällt 15.11.2022

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung durch:

Überweisung5

Scheck6

entfällt 18.11.2022

entfällt 15.11.2022
Sozialversicherung7 27.10.2022 28.11.2022

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 

Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen.

STEUERTERMINE OKTOBER/NOVEMBER 2022

1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr.
2 Für den abgelaufenen Monat.
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 

abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so früh-zeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächti-
gung erteilt werden.

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 25.10.2022/24.11.2022, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

RSM GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT | STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Niederlassung Telefon E-Mail
Bamberg +49 951 980980 bamberg@rsm.de
B.-Gendarmenm. +49 30 2549010 berlin@rsm.de
B.-Spittelmarkt +49 30 8857790 berlin@rsm.de
Bremen +49 421 23880 bremen@rsm.de
Chemnitz +49 371 383810 chemnitz@rsm.de
Dresden +49 351 8118030 dresden@rsm.de
Düsseldorf +49 211 60055400 duesseldorf@rsm.de
Frankfurt +49 69 1700000 frankfurt@rsm.de
Halle (Saale) +49 345 4700400 halle@rsm.de
Hannover +49 511 4758210 hannover@rsm.de

Niederlassung Telefon E-Mail
Koblenz +49 261 304280 koblenz@rsm.de
Köln +49 221 207000 koeln@rsm.de
Krefeld +49 2151 5090 krefeld@rsm.de
Landshut +49 871 9229870 landshut@rsm.de
Mannheim +49 621 40549900 mannheim@rsm.de
München +49 89 290640 muenchen@rsm.de
Nürnberg +49 911 926680 nuernberg@rsm.de
Stuttgart +49 711 5053690 stuttgart@rsm.de
Zell (Mosel) +49 6542 963000 zell@rsm.de

RSM LEGAL GMBH RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT

Niederlassung Telefon E-Mail
B.-Gendarmenm. +49 30 2549010 info@rsm-legal.de
Bremen +49 421 23880 info@rsm-legal.de
Koblenz +49 261 304280 info@rsm-legal.de
Krefeld +49 2151 5090 info@rsm-legal.de

RSM DE TECHNOLOGY & MANAGEMENT CONSULTING GMBH

Niederlassung Telefon E-Mail
Bremen +49 421 98966900 info-tmc@rsm.de

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

E
rs

ch
ie

ne
n 

im
 E

ric
h 

S
ch

m
id

t V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, B
er

lin
 u

nt
er

 in
te

rn
er

ev
is

io
n

d
ig

it
al

.d
e.

 D
ie

 In
ha

lte
 s

in
d 

ur
he

be
rr

ec
ht

lic
h 

ge
sc

hü
tz

t. 
K

on
ta

kt
: E

S
V

@
E

S
V

m
ed

ie
n.

de
58

70
13

05
38

79


